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Der TemtorialkonfHkt zwischen Argentinien und Chile
um den Beagle-Kanal

ZB

Diskretion
zu wessen Mutzen

Von Mario Pueîma

Im äussersten Süden des amerikanischen Kontinents ist zwischen
Argentinien und Chile ein Grenzstreit ausgebrochen, der sich zuspitzt.
Die Oeffentlichkeit hat davon bisher nur äusserst wenig Kenntnis
genommen. Rührt das daher, dass Chile in dieser Frage eindeutig und
nachweislich im Recht ist, aber unter dem heutigen Regime laut
öffentlichem Konsensus möglichst nirgends recht haben darf? Sollten
die gleichen territorialen Ansprüche unter Pinochet weniger gut sein
als unter Allende?

Dabei geht die Kontroverse um eine Region, die den Uebergang vom
Atlantischen zum Pazifischen Ozean bildet und somit offensichtlich
von weltstrategischer Bedeutung ist. Wer das sehr wohl begriffen hat,
ist die Sowjetunion, wie ihr Taktieren in der UNO zeigt.
Prof. Puelma beleuchtet hier den Konflikt in seinen historischen
Hintergründen sowie seinen völkerrechtlichen, seinen «moralischen» und
seinen politischen Aspekten.

Vorgeschichte
Die Grenzziehung zwischen Chile und Argentinien

hat im Laufe des 19. Jahrhunderts beide
Länder mehrmals an den Rand einer bewaffneten

Auseinandersetzung gebracht. Es ging
namentlich um den Besitz Patagoniens südlich des
Rio Negro, sodann und ganz besonders um die
Magallanes-(Magellan-)Strasse, die damals als
Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik natürlich

um so wichtiger war, als es den Panamakanal

noch nicht gab.
Diese argentinisch-chilenischen Grenzstreitigkeiten

wurden am 23. Juli 1881 auf friedliche Weise
in einem Staatsvertrag (Tratado de Limites)
bereinigt, der «für alle Zeiten» die Möglichkeit
eines Waffenganges zwischen den Nachbarländern

ausschliessen sollte.

In diesem Grenzvertrag verzichtete Chile auf
den grössten Teil seiner Ansprüche auf Patagonien,

indem es als Festlandgrenze zu Argentinien

die Wasserscheide der Anden anerkannte,
nach der Chile eine Pazifik-, Argentinien eine
Atlantik-Macht sein sollte; Argentinien seinerseits

erkannte die volle chilenische Oberhoheit
über die Magallanes-Strasse nebst einem zugehörigen

Gebietsstreifen Patagoniens nördlich
davon an.

Was die Inseln südlich der Magallanes-Strasse
betrifft, die nicht mehr dem Festland zuzurechnen

sind, so wurde die grösste davon, das
sogenannte «Feuerland» (Tierra del Fuego), dem
Längengrad 68,34° entlang in eine argentinische
(atlantische) Ost- und eine chilenische (pazifische)

Westhälfte geteilt. In Artikel III erklärte
der Vertrag sämtliche Inseln westlich des Feuerlandes

und südlich des das Feuerland nach
Süden abgrenzenden Beagle-Kanals bis zum Kap
Horn als chilenischen, alle Inseln östlich des
Feuerlandes als argentinischen Besitz.

Der Konflikt, um den es heute geht, betrifft nun
die drei östlichsten der zwischen Feuerland und
Kap Horn gelegenen Inseln Picton, Lennox und
Nueva, drei praktisch unbewohnte Eilande von
insgesamt zirka 350 km2. Um die Zugehörigkeit
dieser Inseln entstanden schon ziemlich bald
nach 1881 Meinungsverschiedenheiten, die darauf

beruhten, dass der Verlauf dessen, was der
Vertrag «Canal Beagle» nannte, von den
Vertragspartnern verschieden ausgelegt wurde: nach
chilenischer Version kamen diese Inseln «südlich»

des Kanals zu liegen und gehörten somit
zum Pazifik, nach argentinischer Darstellung
fielen sie östlich des Kanals und somit in den
atlantischen Raum.

Angesichts dieser und anderer geringerer
Divergenzen in der Deutung des Grenzabkommens
von 1881 ratifizierten im September 1902 die
Regierungen beider Länder ein Aligemeines
Schiedsgerichtsabkommen (Tratado General de

Arbitraje), nach dem sich die Vertragspartner
feierlich verpflichteten, alle Streitfragen, die sich
aus der Interpretation des Grenzabkommens von
1881 oder sonst aus irgendeinem Grunde
zwischen Chile und Argentinien ergeben sollten,
dem Schiedsspruch der Regierung der Britischen
Majestät zu unterbreiten und sich diesem zu
unterwerfen; für den Fall des Konfliktes eines
der beiden Vertragschliessenden mit Grossbritannien

wurde die Schweizerische Eidgenossenschaft

als Schiedsrichter bestimmt. Eine Rekursfrist

ist vorgesehen, jedoch nur für den Fall,
dass die Verwendung falscher oder gefälschter
Dokumente oder ein De-facto-Irrtum beim Fällen

des Schiedsspruchs nachweisbar sein sollte.

Schiedsgerichtsverfahren
1971 bis 1977...
Die Streitfrage um das Besitzrecht über die kleine

Inselgruppe blieb lange Zeit in der Schwebe,
ohne dass das vorgesehene Schiedsgerichtsverfahren

eingeleitet wurde. Nach längerem Hin
und Her — als das umstrittene Gebiet wegen
vermuteten Mineralienvorkommen und
Fischereigründen sowie wegen ihrer Bedeutung für die
Abgrenzung beanspruchter Antarktisanteile
immer grössere Bedeutung gewann — einigten sich
die Regierungen Chiles (damals unter Salvador
Allende), Argentiniens und Grossbritanniens
durch Abkommen vom 22. Juli 1971 darauf,
dass in Anwendung des Schiedsgerichtsvertrages
von 1902 das endgültige Urteil über den Besitz
der umstrittenen Inselgruppe am Ostausgang des

Beagle-Kanals von der britischen Regierung zu
fällen sei.

Dementsprechend ernannte die britische Regierung

eine Schiedsgerichtskommission (Court of
Arbitration) mit Sitz in Genf, die aus folgenden
Mitgliedern bestand: Mardy C. Dillard (USA),
Sir Gerald Fitzmaurice (Grossbritannien), André

Gros (Frankreich), Charles D. Onyeama
(Nigeria), Sture Petrén (Schweden). Dieser
Gerichtshof gelangte nach mehrjähriger Untersuchung

des Falles am 18. Februar 1977 zu einem
einstimmigen Entscheid, der den beiden Parteien

am 2. Mai 1977 zugestellt wurde.
Der Urteilsspruch schloss sich dem Standpunkt
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Chiles an und bestätigte das Besitzrecht dieses
Landes auf die umstrittene Inselgruppe. Anhand
einer beiliegenden Karte wird die durch den
Beagle-Kanal verlaufende argentinisch-chilenische

Staatsgrenze bis ins letzte Detail genau
festgelegt.

Da keine der Parteien, Chile und Argentinien,
bis zur vertraglich festgesetzten Frist vom 2.
Februar 1978 Rekurs eingelegt hatte, wurde mit
diesem Datum der Schiedsspruch für beide
Vertragspartner endgültig rechtskräftig. Damit wäre
die Angelegenheit nach allen Normen
internationalen Rechts erledigt gewesen.

von Argentinien nachträglich
aberkannt
Doch nun geschah etwas ganz Unerwartetes.
Während die chilenische Regierung frist- und
vertragsgemäss den Empfang des schiedsgerichtlichen

Entscheides bestätigte und die Erfüllung
der dort verfügten Ausführungsbestimmungen
mitteilte, liess die argentinische Regierung nicht
nur bis zur vertraglich bestimmten Frist vom
2. Februar 1978, sondern bis auf den heutigen
Tag die Mitteilung des Schiedsgerichtshofes
trotz mehrfachen Mahnungen unbeantwortet.

Nicht genug damit, erliess das Aussenministe-
rium in Buenos Aires knapp eine Woche vor
Ablauf der Rekursfrist vom 2. Februar 1978 —
und ohne einen Rekurs eingereicht zu haben —
kurzerhand eine einseitige «Ungültigkeitserklärung»

des gefällten Schiedsspruches wegen
angeblicher «Rechtsnötigung» und «Missachtung
legitimer Hoheitsrechte Argentiniens».
Der brüsken Ignorierung des von ihr selbst
angerufenen Schiedsgerichtes verlieh die argentinische

Regierung noch dadurch Nachdruck, dass

sie ihre Delegation am Sitz des Gerichtshofes in
Genf ohne jede Mitteilung an diesen lautlos
zurückzog. In einer gleichlautenden Note vom
10. Juli 1978 an die Regierungen Chiles und
Argentiniens gab das Foreign Office schliesslich
bekannt, dass das Schiedsgerichtsverfahren
ordnungsgemäss abgeschlossen und der Entscheid
nach internationalem Recht für beide Parteien
verbindlich geworden sei.

Die eklatante Missachtung der eingegangenen
vertraglichen Verpflichtungen durch die argentinische

Regierung wird darin in unmissverständ-
lichen Worten gebrandmarkt und deren einseitige

«Ungültigkeitserklärung» als ihrerseits
juristisch irrelevant und ungültig erklärt. In einer
Note an die chilenische Regierung vom 3.

September 1978 mit Kopie an die britische wiederholt

die argentinische Regierung ihre «Ungültig-
keits- und Nichtigkeitserklärung» und erhebt
gegen den Schiedsgerichtshof und die den Schiedsspruch

vermittelnde britische Regierung schwere
Vorwürfe der «Rechtsanmassung» und «Einmischung

in die internen Beziehungen zwischen

Argentinien und Chile». *

Gegenüber dieser Weigerung Argentiniens, den
rechtsverbindlichen Schiedsspruch anzuerkennen,

nachdem er nicht zu seinen Gunsten ausgefallen

ist, sowie gegenüber den damit verbunde-

* Die vollständige Dokumentation (mit Kartenmaterial)

zum Schiedsgerichtsverfahren um den Beagle-
Kanal und seine Vorgeschichte ist zu finden in:
Canal Beagle, Laudo-Award 1977, Controversy
Concerning the Beagle-Channel Region, Award,
Bilingual edition, (english-spanish) with additional
notes and documents, Genève 1977. 591 Seiten,
4 Karten.

nen massiven politischen Pressionen, wirtschaftlichen

Schikanen und militärischen Drohungen
blieb für Chile als letzter Ausweg nur die Anrufung

des Internationalen Gerichtshofs im Haag
übrig. Zu dieser verpflichteten sich beide Länder
nach Artikel 1 des «Generalvertrages zur
gerichtlichen Lösung von Kontroversen zwischen
der Republik Chile und der Republik Argentinien»

vom 5. April 1972, der das
Schiedsgerichtsabkommen von 1902 ablöste, im Falle
jedweder Art von Kontroversen, die das gute
Einvernehmen und das friedliche Zusammenleben
unter ihnen stören könnten.

Nach Ansicht weiter Kreise in Chile, zu denen
auch die führende Zeitung «El Mercurio»
gehört, hätte die chilenische Regierung diesen
Schritt schon längst tun sollen, anstatt, wie sie es

getan hat, sich in ebenso aussichtslose wie
gefährliche bilaterale Verhandlungen mit der
argentinischen Regierung über sekundäre Fragen
wie die festzusetzenden Meilenzonen um die
Chile zugesprochene Inselgruppe einzulassen,
bevor Argentinien nicht die primär entscheidende

Anerkennung des Schiedsspruches selbst
ausgesprochen hat.

Doch auch ein solcher Appell ist wenig aussichtsreich;

denn Sprecher der argentinischen Militär¬

regierung und der Streitkräfte haben schon im
voraus zu verstehen gegeben, dass sie jede
«Einmischung» des Internationalen Gerichtshofes in
«unantastbare nationale Hoheitsrechte»
entschieden ablehnen würden.

Kein Recht für Geächtete?
Es gibt offenbar in der gegenwärtigen
Militärhierarchie Argentiniens leider einflussreiche
nationalistische Scharfmacher wie Admiral Massera,

die die günstige Gelegenheit, welche die
Positionsschwäche des wegen seiner innenpolitischen

Entwicklung aussenpolitisch weltweit
isolierten und geächteten Nachbarn bietet, dazu
ausnutzen möchten, um mit Aussicht auf Erfolg
eine sich lang hinziehende Grenzkontroverse
durch Gewalt oder Gewaltandrohung statt durch
Recht für sich zu entscheiden.

In der Tat hätte das heutige, militant antimarxistische

Chile im Ernstfall eines territorialen
Ucbergriffes durch die militärisch weit überlegene

Nachbarrepublik wohl von keiner der weitgehend

politisch ideologisierten internationalen
Institutionen, die zur Erhaltung des Weltfriedens
da sind oder sein sollten, irgendeinen Schutz zu
erwarten; daran dürfte auch die Tatsache kaum
etwas ändern, dass selbst erklärte Gegner des

Verlauf der argentinisch-chilenischen Grenze nach dem Grenzvertrag von 1881 und dem Schiedsspruch

von 1977:

Umstrittener Veriauf: chilenischer, vom Schiedsgericht anerkann¬
ter Demarkationsanspruch

— — — argentinischer, vom Schiedsgerichtshof abge¬
lehnter Demarkationsanspruch

Nicht umstrittener Verlauf:
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herrschenden chilenischen Mililärregimes, wie
Ed. Frei, L. Corvalan, C. Altamirano, Cl. Almey-
da, im Namen ihrer verbotenen Parteien das

Vorgehen Argentiniens — ebenso übrigens wie
der weltbekannte argentinische Dichter und
Schriftsteller J. L. Borges — klar verurteilt und
den Rechtsstandpunkt Chiles in dem während
der Allende-Administration eingeleiteten und
sieben Jahre später abgeschlossenen
Schiedsgerichtsverfahren verteidigt haben. Es bleibt nur
zu hoffen, dass Besonnenheit, Verantwortlichkeit

und Respekt vor dem Völkerrecht letztlich
beiderseits über anachronistische Kanonenbootpolitik

und den überholten Grundsatz «right or
wrong, my country» obsiegen werden.

Der Ausbruch offener Feindseligkeiten um die
Südspitze des amerikanischen Kontinents würde
in der Tat nicht nur eine nationale Katastrophe
für die unmittelbar beteiligten Länder darstellen,
sondern brächte auch die akute Gefahr einer
Internationalisierung des Konflikts mit sich,
handelt es sich doch um die Zone der Verbindung

zwischen zwei Weltmeeren, ähnlich jener
des etwa entsprechenden Kaps der Guten Hoffnung

und in nächster Nähe des umstrittenen
antarktischen Festlandes.

Chance für die Sowjets
Dass die Sowjetunion, die mit dem Sturz des

Volksfrontregimes Salvador Allendes den schon
sicher geglaubten Erwerb von Flottenstützpunkten

an der weitgestreckten chilenischen Pazifik-
kiiste bis zum Kap Horn dahinschwinden sah,

ein aufmerksames Auge auf diesen Konflikt
werfen würde, der ihr eine unerwartete Chance
des Wiedereinstiegs in diese weltstrategisch
wichtige Gegend bieten könnte, war zu erwarten.

Es dürfte kaum ein Zufall sein, dass vor kurzem
ein Antrag der Menschenrechtskommission der
UNO, das Problem der «Verschwundenen» des

argentinischen Militärregimes vor die
Generalversammlung der Vereinten Nationen zu bringen,

auf ausdrückliche Intervention der Sowjetunion

abgelehnt wurde — ganz im Gegensatz

zum Problem der Menschenrechte in Chile, dem
sich sogar eine Spezialkommission der UNO
widmet. Es wäre nicht das erstemal, dass der
sowjetrussische Imperialismus auf dem Umwege
über regionale Nationalkonflikte mit opportunistisch

wechselnder Parteinahme sich Vorteile zu
verschaffen und an strategischen Schlüsselpositionen

Fuss zu fassen versuchte. Die von der
sowjetischen Sympathie Bedachten merken dann
gewöhnlich zu spät, dass sie selbst Opfer des

alten imperialistischen Mechanismus' «divide et
impera» geworden sind. Mario Puelma

3/1978 - 14. Jahrgang - 3. Quartal
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